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Nein,«Ortsplanungsrevision» ist
nicht eines jener Wörter, die bei
einer Mehrheit der Bevölkerung
das grossePrickeln auslösen.Und
doch sind alle davon betroffen.
Schliesslichwird nichts Geringe-
res festgelegt als das:Woundwie
soll sich eine Gemeinde – oder in
diesem Fall die Stadt Thun – ent-
wickeln?Gestern ludderGemein-
derat zur Medienkonferenz und
verkündete einen «Meilenstein»:
Ab 1. November stehen nämlich
derneueZonenplanunddasneue
Baureglement,basierendauf dem
Stadtentwicklungskonzept STEK
2035, bereit für die öffentliche
Mitwirkung.«Wirwollendie Stär-
ken, die wir haben, bewahren –
auf der anderen Seite wollen wir
die Entwicklung steuern und
Platz schaffen für zusätzliche
Wohnungen und Arbeitsplätze»,
sagte Stadtpräsident Raphael
Lanz (SVP) im Rathaus vor den
Medien. Und: «Wir glauben, dass
wir derBevölkerung einenMehr-
wert präsentieren können.»

DreiMonate habendieThune-
rinnen undThunernun Zeit, sich
zur künftigen Entwicklung der
Stadt zu äussern. Wir beantwor-
ten zehnwichtige Fragen.

1. Die Ortsplanungsrevision
(OPR) ist seit JahreneinThe-

ma – wo steht sie heute über-
haupt? Lanciert wurde die OPR
2016,dieBevölkerungkonnte sich
bereits verschiedentlich einbrin-
gen.Sokonkretwie jetztwurde es
aber bisher nie: Mit dem neuen
Baureglement und Zonenplan
wird festgelegt,wie sich die Stadt
entwickeln soll –undzwardetail-
liert.Sowirdetwageklärt,aufwel-
chen Parzellen künftig welche
Nutzungenzulässig sind.Oderwo
wie hoch gebautwerden darf.

2. WiewollendieBehördenbei
der Entwicklung der Stadt

vorgehen? Erklärtes Ziel ist es,
Thun als attraktive Wohn- und
Arbeitsstadt zu stärken. Die Bau-
vorschriften sollen flexibler wer-
den. «Es war uns von Anfang an
einwichtigesAnliegen,die heuti-
gen Vorschriften zu vereinfa-
chen»,sagte StadtplanerinSusan-
ne Szentkuti. Im Baureglement
und im Zonenplan werden kon-
kreteMassnahmen fürdreiAnsät-
ze fürdieverschiedenenStadttei-
le festgelegt:Neuorientieren,Wei-
terentwickeln und Bewahren.

3. Für welche Gebiete sind
markante Neuerungen ge-

plant? Beispiele von Arealen, die
«neuorientiert»werden, sinddas
BahnhofgebietWest,die Schönau
West oder die Gwattstrasse. Die
Bebauung soll erneuert werden,
schlecht genutzte Flächenwill die
Stadt gezielt weiterentwickeln –
mit Sondernutzungsplanungen:
Zonenmit Planungspflicht (ZPP),
Überbauungsordnungen.«Indie-
senGebieten fordert die Stadt eine
hoheQualität inBau-undAussen-
raum wie auch bezüglich einer
nachhaltigen Energieversorgung
imRahmenvonqualitätssichern-
den Verfahren ein», heisst es in
der Mitteilung zur gestrigen Me-
dienkonferenz.Laut FlorianKüh-
ne,dermit SusanneSzentkuti das

Planungsamt leitet, besteht hier
«das grösste Potenzial, die Ziele
des Stadtentwicklungskonzepts
umzusetzen».

4. InwelchenGebietensoll zu-
sätzlicher Wohnraum ge-

schaffen werden? In den gross-
flächigen,oft klein strukturierten
Wohnquartieren und in Arbeits-
zonen soll esmöglich sein, einfa-
chenWohn- und Arbeitsraum zu
schaffen – Stichwort «Weiterent-
wickeln».Die Flächen sollen bes-
sergenutztwerden.Beispiele sind
Teile desWestquartiers,desNeu-
felds und des Dürrenasts.

5. Welche Massnahmen sieht
dieStadtdafürkonkretvor?

Statt einer Ausnützungsziffer ist
neu eine Grünflächenziffer ge-
plant.Die Parzellen sollen sobes-
ser ausgenützt werden können –
dieDurchgrünungbleibt aber laut
Susanne Szentkuti sichergestellt.
DieGrenzabständewerdenzudem
reduziert, was «eine bessere An-
ordnungderBauten innerhalbder
Parzellen und eine bessere Aus-
nutzung» ermögliche. Abge-
schafftwirddieRegelung zumAt-
tikageschoss. Denn: «Mit diesem
kann das Potenzial nicht genü-
gend genutzt werden», sagte Su-
sanne Szentkuti. Das Attikage-
schoss darf in vielen Gebieten zu
einem Vollgeschoss ausgebaut
werden. Eine neue Regelung gibt
es, wenn ganze Areale überbaut
werden – den «Arealbonus»:
Grundeigentümerdürfeneine zu-
sätzlicheEtagebauen,wennmeh-
rere Parzellen im Rahmen eines
sogenannten «qualitätssichern-
den Verfahrens» beplant werden
und «die Quartierverträglichkeit
nachgewiesen wird». Die Mini-
malfläche beträgt 3000m2.

6. Welche Gebiete will die
Stadt speziell schützen?Als

Beispiele für das «Bewahren»
wirddie Innenstadtmit denwert-
vollenBaustrukturengenannt.Es
geht aber auch um Landschafts-
räume wie das Haslimoos oder
den Strättlighügel. Letztere wer-
den als Landschaftsschutzgebie-
te ausgeschieden: «Es gilt, sie im
heutigen Status zu erhalten», be-
tonte Stadtplanerin Szentkuti.

7. Welche Rolle spielt im neu-
en Baureglement die Nach-

haltigkeit?Einewichtige.Mit dem
neuen Baureglement soll ein
Schwerpunkt auf ökologischen
Ausgleich,Energie,Mobilität und
Landschaftsschutz gelegtwerden.
MitVorschriftenundAnreizenwill
die Stadt beiNeubautendieEner-
gieeffizienz verbessern und den
Anteil erneuerbarer Energien er-
höhen.WichtigeLebensräume für
Flora und Fauna sollen erhalten
werden. Die Parkierung erfolgt
weitgehend unterirdisch. «Neue
Vorschriftengibt es zurReduktion
von Lichtimmissionen», führte
Susanne Szentkuti aus.

8. Wie informiertdieStadtdie
Bevölkerung? Nebst der

gestrigen Medienkonferenz wird
überdiverseKanäle informiert.So
erhalten alle Haushalte Anfang
November eine OPR-Zeitung.
Weiter sinddiverse Infoveranstal-
tungen geplant (siehe Kasten).

9. WiekönnensichdieThune-
rinnenundThunerkonkret

einbringen? «Es ist nicht alles fix
und in Stein gemeisselt – wir
möchten jetztRückmeldungener-
halten, wie Baureglement und
Zonenplan inderBevölkerungan-
kommen», sagte Stapi Raphael
LanzvordenMedien.FürdieMit-
wirkung hat die Stadt eine neue
Onlineplattformeingerichtet (sie-
he Kasten), auf der sich alle Inte-
ressierten äussern können. Mit
der Plattform seien einfache und
zielgerichtete Rückmeldungen
möglich: «Wirwissen so sehr ge-
nau,wo der Schuh drückt», sagte
Florian Kühne. Und die Verwal-
tung spart beim Auswerten Zeit
undRessourcen.Es sindaberauch
«normale» schriftliche Eingaben
möglich. Gleichzeitig mit Baure-
glement und Zonenplan legt die
Stadt vier weitere Planungen zur
Mitwirkung auf: ZPP Siegentha-
lergut,ÜberbauungsordnungNü-
nenen Pestalozzistrasse, ZPPBu-
benberg-/Von-May-Strasse sowie
das Ergebnis Teilprojekt Verkehr
des Entwicklungsschwerpunkts
Bahnhof. Nach der Mitwirkung
werden diese Projekte losgelöst
von der OPRweiter bearbeitet.

10. WiesiehtderweitereZeit-
planaus? Im erstenHalb-

jahr2020wirddie öffentlicheMit-
wirkung ausgewertet,Zonenplan
undBaureglementwerdennoch-
mals überarbeitet. «Die Vorprü-
fung durch den Kanton, eine all-
fällige Überarbeitung der Doku-
menteunddie öffentlicheAuflage
folgen voraussichtlich bis Ende
2021»,heisst es inderMedienmit-
teilung der Stadt. Die Genehmi-
gung durch den Stadtrat und den
Kanton ist für 2022 vorgesehen.
In diesem Jahr soll die neue
Grundordnung schliesslich auch
in Kraft treten.

Jetzt wird die Ortsplanung konkret –
dasmüssen Thunerinnen und Thuner wissen
Planung Meilenstein auf demWeg zu einemMeilenstein: Ab Freitag kann sich die Bevölkerung zum neuen Zonenplan und Baureglement
äussern – undmitentscheiden, wo undwie sich die Stadt entwickeln soll. Ein wichtiger Punkt: Das Bauen soll einfacher werden.

Beispiel für «Weiterentwickeln»: Das Westquartier – hier soll teilweise zusätzlicher Wohnraum entstehen.

Infos zur Mitwirkung
DieMitwirkungsunterlagen zum
neuen Zonenplan und Bauregle-
ment sind vom 1. November 2019
bis 31. Januar 2020 an der Indust-
riestrasse 2 einsehbar (Bürozeiten)
– oder unter www.thun.ch/mitwir-
kung. Nebst schriftlichen Eingaben
ist die digitale Mitwirkungmöglich:
www.ortsplanungsrevisionthun.ch/
mitwirkung. Vom 5. November 2019
bis 31. Januar 2020 sind die Unter-
lagen zur Ortsplanungsrevision und
zu den weiteren Planungen auch im
Rathaus ausgestellt. Die Ausstel-
lung wird jeden Dienstag (14–
17 Uhr) vor Ort durchMitarbeitende
des Planungsamtes betreut.
Die Stadt führt zu Quartieren und
Themen Infoanlässe durch (jeweils
18–20 Uhr im Rathaus): Lerchen-
feld undMilitärgebiet: 12. Novem-
ber; Innenstadt, Seefeld, Hohmad,
Westquartier und Lauenen-Hofstet-
ten-Ried: 18. November; Neufeld,
Dürrenast und Gwatt-Schoren-
Buchholz: 19. November; Goldiwil
und Allmendingen: 20. November;
Themen Energie, Umwelt, Land-
schaft: 28. November. Workshops
zur Unterstützung bei der digitalen
Mitwirkung finden am 5. Dezember,
14–18 Uhr, und am 8. Januar, 9–
13 Uhr, an der Hofstettenstrasse 12
statt. Anmeldung für alle Anlässe
erforderlich (planungsamt@thun.ch
oder 033 225 83 76). (pd/mik)

Beispiel für «Neuorientieren»: Die Gwattstrasse – hier sind grössere Veränderungen geplant.

Beispiel für «Bewahren»: Die Innenstadt – hier wird die Baustruktur stärker geschützt. Fotos: Christoph Gerber
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